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7. Welche Gebühren werden erhoben?

Das Verfahren ist qebührenpflichtiq

Die Gebühr für die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit mit Ausstellung eines

Staatsangehörigkeitsausweises beträgt 25,00 EUR und wird mit der Entscheidung über den

Antrag erhoben. Die Ablehnung des Antrages kostet 18,00 EUR. Wird der Antrag zurückge-

nomrnen nachdem die Bearbeitung des Antrages bereits aufgenommen wurde, werden eben-

falls 18,00 EUR fällig.

8. Kontaktdaten

faili=ic' =.n.iiFt;
Facirbgi-eic,r

Q ; .- i-. .!. .- '+ , ..-. -, .1.cvrvr l?r i iU,: ,.:iiJ i_. . , .' :.{I

E r* t{<:e+ J6; Sj
4 e I L,< J- (3 cr ft€-L-

otsa 4 / 66+ -)
J DC;(t

I,


